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Text 

§ 5 

(1) Im Falle der Erkrankung oder sonstigen Verhinderung der Sprengelhebamme an der Ausübung 
ihres Berufes hat sie dies der zuständigen Gemeinde (dem Gemeindeverband) binnen drei Tagen 
anzuzeigen. 

(2) Die Gemeinde (Der Gemeindeverband) hat für die Dauer der Erkrankung oder sonstigen 
Verhinderung der Sprengelhebamme für eine geeignete Stellvertretung zu sorgen. 

(3) Soferne eine frei praktizierende Hebamme mit der Stellvertretung betraut ist, wird ihr für die 
Fachhilfe bei Hilfsbedürftigen eine Vergütung vom Fürsorgeträger gewährt. 

(4) Ein Verlassen des Standortes ist der Sprengelhebamme nur mit Zustimmung der Gemeinde (des 
Gemeindeverbandes) gestattet, soferne die Abwesenheit drei Tage überschreitet. In diesem Falle ist die 
Stellvertretung sinngemäß nach Abs. 2 zu regeln. Bei kürzerer Abwesenheit hat die Sprengelhebamme 
selbst für eine Vertretung zu sorgen. 
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